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250 Nachtrag

sums, vom 11 Jun. 1795. bestattigten Grundver

trag, verschiedene vorher nie gehabte Vorrechte

erhalten, wie bereits in dem Nachtrag zur Ein

leitung oben angefuhrt ist. Es wurde daher

neu organisirt, und die Anzal der Mitglieder,

welche vorher unbestimmt war, auf 250. vestge

setzt; so, daß aus dem Stande des Patriciats 70.

der Gelehrten 20. der Beamten 20. der Kauf

leute und handelnden Burger 70. und der Kunst

ler und Handwerker auch 70. genommen werden

sollen. Gegenwartig aber ist dies Collegium schon
nicht mehr vollzalig, indem 12. Mitglieder feh

len. Vorher wahlte der Rath jahrlich, zu oster

nuicher Zeit, nach Gefallen, einige Burger zu Ge

nannten des grossern Raths. Jetzt schlagt dies

Collegium fur iedes abgegangene Mitglied drey
Subiecte vor, aus welchen der Rath eines zu

wahlen hat. Vorher versammelte sich dies Col

legium nur dann, wenn es von Rathswegen,

entweder bey der Rathswahl, oder auf Veran

lassung wichtiger, das gemeine Wesen betreffen

der Gegenstande, um gutachtlich vernommen zu

werden, zusammen beruffen worden war; ietzt

halt es unter sich oftere Versammlungen auf

der HerrenTrinkstube, und hat einen engern

Ausschuß errichtet, der wochentlich ein oder
mehr
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